Vergütungsgruppenplan 12
12. Gemeindediakone/Gemeindediakoninnen

Vergütungsgruppe V b 

1. Gemeindediakone mit abgeschlossener, kirchlich anerkannter Fachausbildung1)
Vergütungsgruppe IV b

2.
a) Mitarbeiter wie zu 1. nach zweijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe V b


b)
Mitarbeiter wie zu 1., denen überwiegend schwierige Aufgaben2) übertragen sind

Vergütungsgruppe IV a

3.
a)
Mitarbeiter wie zu 2. a) nach abgeschlossener Zweiter Dienstprüfung und sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IV b


b)
Mitarbeiter wie zu 2. b) nach abgeschlossener Zweiter Dienstprüfung und zweijähriger Bewährung in dieser Fallgruppe


c)
Mitarbeiter wie zu 2. b) nach abgeschlossener Zweiter Dienstprüfung, die sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung ihrer Tätigkeit aus der Vergütungsgruppe IV b herausheben

Vergütungsgruppe III 

4.
a)
Mitarbeiter wie zu 3. b) nach zehnjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IV a


b)
Mitarbeiter wie zu 3. c) nach vierjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit


c)
Mitarbeiter wie zu 3. c) , die sich durch das Maß an Verantwortung erheb​lich aus der Vergütungsgruppe IV a herausheben oder mit Landesaufgaben3) betraut sind

Vergütungsgruppe II a

5.
Mitarbeiter wie zu 4. c) nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe III

Anmerkung:

§ 18 Abs. 3 KAO findet mit folgender Maßgabe Anwendung:

Bewährungszeiten, die in Vergütungsgruppen der Vergütungsgruppenpläne 11, 12, 14, 15 oder 25 in vergleichbaren Fallgruppen zurückgelegt wurden, werden auf die Bewährungszeiten angerechnet.

____________________________

1)
Kirchlich anerkannte Fachausbildung entsprechend § 3 des Diakonen- und Diakoninnengesetzes vom 23. Oktober 1995 (Abl. 56 S. 520).


2)
Schwierige Aufgaben liegen vor bei:


a) ständige eigenverant​wortliche Arbeit in mindestens zwei Kirchengemeinden


b) Arbeit in sozialen Brennpunkten z. B.



‑ Gemeinwesenarbeit in Neubaugebieten



‑
Projektarbeit mit Randgruppen 

c) verantwortliche Leitung in mindestens zwei umfangreichen und selbstständigen Arbeitsgebieten (z. B. Jugend‑, Senioren‑ und Waldheimarbeit)

3)
Landesaufgaben im Sinne des Tätigkeitsmerkmals liegen dann vor, wenn dem Mit​arbeiter aufgrund ausdrücklicher Anordnung ein Aufgabengebiet zur abschlie​ßenden Bearbeitung übertragen wird, das sich auf den gesamten Bereich der Evang. Landeskirche in Württemberg erstreckt und sich durch das Maß der Ver​antwortung erheblich aus Vergütungsgruppe IV a Fallgruppe 3 c) heraushebt.


Die Einstufungsvoraussetzung "ein Aufgabengebiet abschließend zu bearbeiten" ist auch dann erfüllt, wenn der Mitarbeiter nicht die letzte Entscheidungs​befugnis besitzt.

Inkrafttreten: 1. Juli 1992

